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liter
_

SBaffer auS ber alten îlnlage für ifjren ganzen
Söetvieb pr Verfügung, roe§î>aï£> fie begreiftidjermeife bie
Sotlenbung biefeë ffierfeS fefjv begräbt. 2ludj baS neu
erfteltte ©<f)üt$enhau§ in ber äöanne ift an bie SBaffer*
oerforgung angefctjloffen, waS für beffen Setrieb fe£)r
notmenbig mar."

Sic uott ber ©tabt Siel tu Sau genommenen
Söofjnljäufcr für ©emeiitbemoljmtngen finb biefer Sage
unter Sad) gefommen, nub p Seginn beS SCBinterS
werben bie fünfzig Sßoljnungen beziehbar fein, Sic
finben ber ftets madjfenben 3Bol)nungsnot toegen fefjr
ftarfe Nachfrage unb eS finb weit über bunbert 2tnmef=
bungen eingegangen, fo baff bie Semerber nur pm fleinen
Seil berücffid)tigt werben tonnen. Sroij ben gegenwärtig
fefjr ungünftigen Sanoerljältniffen finb bie twm ©e=

meinberat feftgefe^ten 9Jtietpife mäjfig gehalten, ©ie
betragen für eine Sreipnmerwo£)nung 730 bis 780 $r.
unb für eine ßweipnmerwofpung 530 bis 580 Jranfen.
Siefe erften ©emeinbewofmungen bürften für bie Jn*
buftriellen beS t^Ia^eS Siel ein Jingerjeig fein, and)
it)rerfeit§ für bie 3Bo£)ngelegenî)eit ber 2lrbeiterfcf)aft etwas

p tun. Jottmäbrenb entftefjen neue Jabrifgebäube ober
eS werben beftelfenbe oergröffetf, waS angefidjtS beS guten
©efd)äftSgangeS begreiflid) ift. Jür bie wadjfenbe ßaljl
ber ÉrbeitSfrâfte fällte aber and) nermeljrte 2Bof)ngelegen=
beit gefdjaffen werben, unb hiefür bürfte in erfter Sinie bie

Jnbuftrie felber Dpfer bringen. Soff eS aucl) unter ben

gegenwärtigen Sauoerbältniffen möglich ift, Sßohnungeti

p fdjaffen, bie bei Serücffidjtiguttg aller bpgienifdjen 7tn*
forberungen p einem oernünftigen SJtietjinS oermietet
werben tonnen, beweifen bie @emeitibemof)iiungen.

Sic ©rftclUing etneö weiteren ^cugljaufes in
©t. ©allen ift auf bem Üafetnenplatj pr Unterbringung
oon KorpSmaterial geplant. Sie Saute foil an bie Sow
wilftrafje, alfo weftiid) be§ beftebenben Qeugbaufeë, p
fteben fommen. 9tun regt fid) aber oon ©eile ber
Guartier* unb ©portSoereine, fowie weiterer SolfStreife
bereits ftarfe. Dppofition gegen eine weitere Überbauung
beS ®reu5bleid)e=3lreat§. Sie Seitbaute würbe 4—5000
Guabratmeter Sobenfläcbe beanfpntcben. ©egen biefcs
^ßrojeft wirb bereits eine Interpellation im ftäbtifdjen
©emeinberat angeregt. Stau wünfdjt in Streifen ber
Opponenten bie Serfegung ber Saute an einen anbern
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^lat), mebr gegen bie 7ßeripf)erie im Slßeften ber ©tabt
(©djönenwegen) ober gegen Offen (Sabtat) bin.
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Sektionen lie» Sdimeijer. ©emerbeoerbattbe«,

SSÖerte SerbanbSgenoffen
SGBir bringen ©uef) folgenbe Sefd)lüffe ber JalpeS*

oerfammlung oont 9. Juli 1918 in Jnterfafen ,pr
Kenntnis unb Sead)tung:

]( (Erhöhung ber ©e£tionsbeiträge.
„1. Sie in § 22 ber Statuten oorgefebene SeitragS*

„pflidjt ber ©eftionen an ben Schweiber, ©ewerbeoerbanb

„wirb für bie Jahre 1918 unb 1919 um je 50 7» erhöbt-
„2. Sie ©eftionen werben eingelaben, nach ihren Prüften
„freiwillige Seiträge p ©unften ber SerbanbSfaffe p
„leiften ober foldje bei ihren ÜRitgliebern p fammeln."

Sie in Ziffer 1 befdjloffene obligatorifcfje SeitragS*
erböbung ift bereits burd) Sepg ber Jahresbeiträge
pro 1918 in Sollpg gefegt worben. Sie Ütot ber Jeit
jwingt p fold)en Staffnahmen. Sßir müffen jebod) nod)
eine weitere ©ittttahmenoerniehruug in 2tuSfict)t nehmen,
wenn wir fünftig ben erhöhten Slnforberungen an unfern
Serbanb genügen wollen. SBir hoffen, baff bie ©eftionen
unb ihre SRitglieber bereit feien, größere Dpfer für bie

gemeinfame ©ache, bie -fpebitng unb Jörbetitng unfereS
©tanbeS p bringen.

3um J^ecfe ber freiwilligen SeitragSleiftüng legen
wir eine ©antmellifte bei unb überlaffen eS ben ®ef'=

tionSoorftänben, ob fie fid) wit einem fipen Seitrag auS

ber SereinSfaffe begnügen ober aufjerbem bie ©annulling
freiwilliger Seiträge bei ihren SereinSmitgliebern, bei

IXnterfeftionen ober gewerblichen Jintten oeranftalten
wollen. Jür biefen 3wed flehen weitere ©ammelliften
nad) Sebarf pr Serfügung.

SSBir erfudjen, bie ©annulling bis fpäteftenS ©nbe

September burchfüf)ren unb unS bis bahin bereu ©r»

gebniS mitteilen p wollen.

2. (Eifcsenöffifcfye (Betoerbegefetjgebung.
Sie beiben SunbeSgefe^entwürfe betreffenb SentfS=

lehre unb SerufSbtlbung unb betreffenb bie Slrbeit in
ben ©ewerben finb oon ber JahreSoerfammlung ein=

ftimmig genehmigt worben. ©ie werben nun noch mit
einem erläuternben Serid)t oerfehen unb fobann bem

SnnbeSrate als oortäufiger 5lbfchlug unferer Sorarbeiten
für bie eibgenöffifcf)e ©etoerbe=©efehgebung eingereicht
werben. Sen ©eftionen wirb eine äütpfü ©remplare
gratis jugeftetlt werben. SSeitere ©pemplare ftetjen pm
©elbftfoftenpreife pr Serfügung aller Jnteréffenten.

ö. (Einführung 6er obligatorifchen JHeifter«
Prüfungen.

3luf einen älbänberungSantrag ber ©emerbefammer
ber ©tabt Safel pm oortiegenben Sunbesgefetjentmurf
betr. SerufSlehre in bepg auf ben ©chu^ beS Steiftet*
titelS hflt JahreSoerfammtung auf 3lntrag beS 3®""
traloorftanbeS folgenber Sefolution pgeftimmt:

„1. Sie beantragte ©infübrung ber obligatorifcf>en
„Steifterprüfung, bejw. beS SteiftertitetS unb beS Se*

„fähigitngSnadjweifeS ift auf gefe^lichem Soben oh»^

„Seoifion be§ 2Irt. 31 ber SunbeSoerfaffung nicht mög*

„lid). ©ine folche mü^te eoentuell angeftrebt werben-
„2. ©ine bepglid)e Seftimmung über Steifterprüfungen
„pa^t weber in ben SunbeSgefehentwurf betreffenb Se*

„rufSlehre unb SerufSbitbung, nocl) in benjenigen be*

„treffenb bie Slrbeit in ben ©ewerben. Sagegen i)at ber
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liter Wasser aus der alten Anlage sür ihren ganzen
Betrieb zur Verfügung, weshalb sie begreiflicherweise die
Vollendung dieses Werkes sehr begrüßt. Auch das neu
erstellte Schützenhaus in der Wanne ist an die Wasser-
Versorgung angeschlossen, was sür dessen Betrieb sehr
notwendig war,"

Die von der Stadt Biet in Bau genommenen
Wohnhäuser für Gemeindewohnungen sind dieser Tage
unter Dach gekommen, und zu Beginn des Winters
werden die fünfzig Wohnungen beziehbar sein. Sie
finden der stets wachsenden Wohnungsnot wegen sehr
starke Nachfrage und es sind weit über hundert Anmel-
düngen eingegangen, so daß die Bewerber nur zum kleinen
Teil berücksichtigt werden können. Trotz den gegenwärtig
sehr ungünstigen Bauverhältnissen sind die vom Ge-
meinderat festgesetzten Mietzinse inäßig gehalten, Sie
betragen für eine Dreizimmerwohnung 730 bis 780 Fr,
und für eine Zweizimmerwohnung 530 bis 580 Franken.
Diese ersten Gemeindewohnungen dürften für die In-
dustriellen des Platzes Viel ein Fingerzeig sein, auch
ihrerseits für die Wohngelegenheit der Arbeiterschaft etwas
zu tun. Fortwährend entstehen neue Fabrikgebäude oder
es werden bestehende vergrößert, was angesichts des guten
Geschäftsganges begreiflich ist. Für die wachsende Zahl
der Arbeitskräfte sollte aber auch vermehrte Wohngelegen-
heit geschaffen werden, und hiefür dürfte in erster Linie die

Industrie selber Opfer bringen. Daß es auch unter den

gegenwärtigen Bauverhältnissen möglich ist, Wohnungen
zu schaffen, die bei Berücksichtigung aller hygienischen An-
sorderungen zu einem vernünftigen Mietzins vermietet
werden können, beweisen die Gemeindewohnungen,

Die Erstellung eines weiteren Zeughauses in
St. Gallen ist auf dem Kasernenplatz zur Unterbringung
von Korpsmaterial geplant. Die Baute soll an die Von-
wilstraße, also westlich des bestehenden Zeughauses, zu
stehen kommen. Nun regt sich aber von Seite der
Quartier- und Sportsvereine, sowie weiterer Volkskreise
bereits starke Opposition gegen eine weitere Überbauung
des Kreuzbleiche-Areals, Die Neubaute würde 4—5000
Quadratmeter Bodensläche beanspruchen. Gegen dieses
Projekt wird bereits eine Interpellation im städtischen
Gemeinderat angeregt. Man wünscht in Kreisen der
Opponenten die Verlegung der Baute an einen andern

Platz, mehr gegen die Peripherie im Westen der Stadt
(Schönenwegen) oder gegen Osten (Tablat) hin.

Ausschreiben Nr 283
an die

Sektionen des Schweizer. Gewerkenerkandcs.

Werte Verbandsgenossen!

Wir bringen Euch folgende Beschlüsse der Jahres-
Versammlung vom 9, Juli 1918 in Jnterlaken zur
Kenntnis und Beachtung:

s Erhöhung der Sektionsbeiträge.
„1. Die in H 22 der Statuten vorgesehene Beitrags-

„pflicht der Sektionen an den Schweizer. Gewerbeverband
„wird für die Jahre 1918 und 1919 um je 50 Z» erhöht,
„2, Die Sektionen werden eingeladen, nach ihren Kräften
„freiwillige Beiträge zu Gunsten der Verbandskasse zu
„leisten oder solche bei ihren Mitgliedern zu sammeln,"

Die in Ziffer 1 beschlossene obligatorische Beitrags-
erhöhung ist bereits durch Bezug der Jahresbeiträge
pro 1918 in Vollzug gesetzt worden. Die Not der Zeit
zwingt zu solchen Maßnahmen. Wir müssen jedoch noch
eine weitere Einnahmenvermehrung in Aussicht nehmen,
wenn wir kunstig den erhöhten Anforderungen an unsern
Verband genügen wollen. Wir hoffen, daß die Sektionen
und ihre Mitglieder bereit seien, größere Opfer für die

gemeinsame Sache, die Hebung und Förderung unseres
Standes zu bringen.

Zum Zwecke der freiwilligen Beitragsleistung legen
wir eine Sammelliste bei und überlassen es den Sek-

tionsvorständen, ob sie sich mit einein fixen Beitrag aus
der Vereinskasse begnügen oder außerdem die Sammlung
freiwilliger Beiträge bei ihren Vereinsmitgliedern, bei

Untersektionen oder gewerblichen Firmen veranstalten
wollen. Für diesen Zweck stehen weitere Sammellisten
nach Bedarf zur Verfügung,

Wir ersuchen, die Sammlung bis spätestens Ende
September durchführen und uns bis dahin deren Er-
gebnis mitteilen zu wollen.

2. Eidgenössische Gewerbegesetzgebung.
Die beiden Bundesgesetzentwürfe betreffend Berufs-

lehre und Berufsbildung und betreffend die Arbeit in
den Gewerben sind von der Jahresversammlung ein-

stimmig genehmigt worden, Sie werden nun noch mit
einem erläuternden Bericht versehen und sodann dem

Bundesrate als vorläufiger Abschluß unserer Vorarbeiten
sür die eidgenössische Gewerbe-Gesetzgebung eingereicht
werden. Den Sektionen wird eine Anzahl Exemplare
gratis zugestellt werden. Weitere Exemplare stehen zum
Selbstkostenpreise zur Verfügung aller Interessenten.

5, Einführung der obligatorischen Meister-
Prüfungen.

Auf einen Abänderungsantrag der Gewerbekammer
der Stadt Basel zum vorliegenden Bundesgesetzentwurs
betr. Berufslehre in bezug auf den Schutz des Meister-
titels hat die Jahresversammlung aus Antrag des Zen-
tralvorstandes folgender Resolution zugestimmt:

„1, Die beantragte Einführung der obligatorischen
„Meisterprüfung, bezw, des Meistertitels und des Be-
„fähigungsnachweises ist auf gesetzlichem Boden ohne

„Revision des Art. 31 der Bundesverfassung nicht mög-
„lich. Eine solche müßte eventuell angestrebt werden-
„2, Eine bezügliche Bestimmung über Meisterprüfungen
„paßt weder in den Bundesgesetzentwurf betreffend Be-

„rufslehre und Berufsbildung, noch in denjenigen be-

„treffend die Arbeit in den Gewerben, Dagegen hat der



9îr. 18 3B»tflr. fiÇtoebp «wat>tt>.>,8eitnnfl („SReifterblatt") 173

Verband Schweiz. Dachpappen-FabrikantEn E, E.

Verkaufs- und Beratungsstelle: ZÜRICH Peterhof :: Bahnhofstrass?- 30

Telegramme : DACHPAPPVERBAND ZÜRICH Telephon-Nummer 3838 mill—iiimiii m

«

Lieferung von :

Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen» Filzkarton

:HEBfiBä!S iSS s"s HIE b'Fb B i IS B S i 1 M"i|

"Bentratoorftanb p prüfen, ob bie SRaterie nidjt im
„©efetj über ben ©cfjutj be? ©eroerbebetriebe? p regeln
"H 3. 3)er 3eutraloorftanb empfiehlt ben 33eruf?oet=
„bänbeu ber Arbeitgeber be? |janbroerf?, ber fîteim
„inbuftrie unb be? ©emerbe? bie ©inführung ber frei=
-iWiEigen SReifterprüfungen. denjenigen SReiftern, roelcfje
-rbtefe Prüfung beftanben fjaben, ift auf Slntrag be? be=

'dreffenben 23eruf?oerbanbe? buret) ben ©djtoeizerifchen
»©emerbeoerbanb ein SReifterbiptom au?pfteEen."

Qnbent mir fpepE bie ßiffer 3 biefer ütefolution
©urer befonbern iöeactjtung empfehlen, laben mir bie

®eftion§oorftänbe unb fpepE biejenigen ber 23eruf?oer=
bäribe ein, bie forage ber freimütigen ©inführung ooit
tffieifterprüfungen unb eine? ilReifterbiptoms einer ein«

pBEdjen 93efjanblung in 9Serein§nerfammlungen p unten
|te|en unb un? bereit ©rgebni? bi? ©nbe September
junbgeben 511 motten. Söir finb bereit, über biefe fyrage
berufene ^Referenten pr Verfügung p fteEen.

4- Hegehntg 6cs Submifffoitstuefens.
Stuf ein Aeferat unferes 3eutratoorftanb?mitgliebe?,

Wrn Äantonsrat 2t. ©firmer in ©t. ©aEen, fafste bie

•datjïeêoerfammtung einftimmig fotgenbe ütefotution:
„der ©ctjmei^er. ©emerbeoerbanb erachtet bie SRege«

"Wttg bc? ©ubmiffionêroefens at? einen deit ber fojiaten
"präge, beren Süfung nidjt nur für ben ©emerbeftanb,
"fonbern auet) für bie ÏÏCrbeiterfcEjaft uttb roeitertjin für
"jüe ©efamtfjeit oon aufjerorbentlicfjer 23ebeutung ift.
"®§ mirb be?ljatb oon aEen iöefjörbeit, bie öffentticfje
"^rbeiten p oergebett tjaEen, be? beftimmteften ermartet,

"pB eingereichte betaittierte Berechnungen ber geroerb«
"'uJjen Drganifationen, bie bem ©runbfajze be§ ange=
"Offenen ©ntgelt? für 2trbeit, SRateriat unb 9vifi£en=

"fjuftoanb entfpreetjen, al? ^Begleitung pr SSergebung
"Eer Arbeiten betrachtet merben. 2tngebote, bie bem

"prnnbfatj biefe? angemeffenen ©ntgett? nidjt entfpreetjen,
"Uttb grunbfäE(ict) abptetjnen."

©emäfj bent 3wecfe biefer Stefotution, bie mit; ben

jptänbigen Befjörben in geeigneter SBeife pr lîenntni?
werben, taben mir bie Borftänbe ber Beruf?«

'ünbe ein, Beredjnung?ftetten einprictjten unb iprei?«
» pe. aufpfteücn, foroie überhaupt bafür beforgt p fein,

fi'ih SRitgtieber auf ©runb einer piecfmäfjigen Budj=

m s
in ©taub gefegt merben, nactj bemafjrten tRegetn

©runbfätjen rictjtig p fall'ulieren, bamit bie immer

çn A Sum ©djaben alter Beruf?geitoffen oorf'ommenben

^nnterbietungen oertjinbert merben tonnen,

b ©eftionsoorftänbe merben roieberfjott aufgeforbert,
©inreidjung unferer 9Rufterfubmiffion§oerorbnutig

Jiftönbigai Aanfor?« ur.b £vt?bitjötben für eine
'l,rre diti urg im ©ubmiff'onérerfatjten beforgt p fein.

5 Hegeluitg bes ^luifchenhctufeels,
2tuf eine Stnregung ber ©ettion ÈîicfjterSmit betreffenb

bie ©teEungnatjme ber ©emerbeoereine p gemiffen Arten
beë ©roB= unb ßwifctjenfjanbets unb pr ©iufütjrung
beruftietjer ©inîaufêgenoffenfctjaften mürbe auf 2tntrag
be§ 3entratoorftanbe§ fotgenbe ©rtebigung biefer 2tn=

regung für gut befunben :

„1. die gleichseitigen fjanbetsbepfjungen oon fjabvi=
„fanten ober ©roffiften mit ifjren detaitoerfäufern uiib
„beren prioater Sfunbfctjaft ift at§ untopate ftonfurreu)
„p betrachten unb p befämpfen. ©ê ift oornetjmlicfj
„©aetje ber 23eruf§= ober ber totalen ©emerbeoerbänbe,
„ben SSerfefjr mit folcfjen fyirmen auöpmeppn. 2. Über
„ben SSertetjr mit firmen, metclje üäufe oermittetn, otjne
„felbft Sager in ben betreffenben Slrtifetn p hatten, lüfjt
„fidj feine für aEe jyäüe ptveffenbe Siegel auffteEen, ba
„e§ in mancfjen ©eroerbe^roeigen aucl) Agenturen gibt,
„bie in taufmännifetj unanfechtbarer SBeife ^äitfe oer=
„mittein, oljne felbft Sager p hatten. 2lu§pfct)alten ift
„auch hier jeber nicht reeEe ©efchäft§betrieb unb jebed
„hineingreifen ber iöerfäufer in ein @efctjäft§gebiet, ba§
„mit ihrem befonbern jjweige nicht? p tun tjat- 3-

„ruflielje ©infauf?genoffenfct)aften finb cor attem bann

„p empfehlen, menu fie fid) auf ben gemeirtfamen ©in=
„tauf fotdjer tRolj= unb hitf»ftoffe befchränfen, bie im
„betreffenben ©emerbe attgemeine iöermenbung finben,
„unb menn fie nur an bie ©enoffenfetjafter oerfaufen —
„nicht aber, menn fie alë ©rofhänbler aEe möglichen
„Spezialitäten vertreiben unb ihren ©efcljâftëbetrieb auf
„bie gefamte Ürnubfcljaft auëbetjnen."

2luch biefe fragen fottten im ©chofie ber ©effionen
noch weiter bisfutiert merben. hnébefonbere oerbient
bie ©rrichtung oon ©infaufsgenoffenfetjaften bei ben heute
beftehenben ©djmierigfeiten ber Sîohfioffbefcfjaffung unb
ber ^reisoerteuerung atter ^robuftionsmittet bie 23e=

achtitng ber 23eruf§oerbänbe. 3Bir finb gerne bereit,
iReferenteu ober geeignete? SRateriat zur Verfügung jn
ftelten.

6. £Seämpfung bes Schiebet*« unb Jiettcn«
hunbels.

Stach einem ißotunt unfere?3entratoorftanb§mitgtiebe?,
•herrtt Éîationalrat Sïurer in ©otothurn, genehmigte bie

ffahrcsoerfammtung fotgenbe iRefotutiou :

„die 3ahre?oerfammlung be? ©djweizer. ©emetbe=

„oerbanbe? anerfennt at§ eine? ber heften ÜRittet jitr 23e=

„feitigung ber ootfémirtfdjafttichen ©djäbigung burdj ben
„©djieber= unb .üettentjanbet bie Stoigeffionierung be?

„legitimen unb reetten Raubet? in 2trtifeln be? Seben?=
I „urtb Stibeiübcborfe? für bie £eit tev Kriegs« unb Üben
I „carcsnirlfd aft, obir unter ber cu?biüdt'd,en 2?orou?=
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"Zentralvorstand zu prüfen, ob die Materie nicht im
»Gesetz über den Schutz des Gewerbebetriebes zu regeln
"sei. Z. Der Zentralvvrstand empfiehlt den Berufsver-
"bänden der Arbeitgeber des Handwerks, der Klein-
"industrie und des Gewerbes die Einführung der frei-
„willigen Meisterprüfungen. Denjenigen Meistern, welche
schiefe Prüfung bestanden haben, ist auf Antrag des be-

"treffenden Berufsverbandes durch den Schweizerischen
"Gewerbeverband ein Meisterdiplom auszustellen."

Indem wir speziell die Ziffer -t dieser Resolution
Eurer besondern Beachtung empfehlen, laden wir die
Sektionsvorstünde und speziell diejenigen der Berufsver-
bände ein, die Frage der freiwilligen Einführung von
Meisterprüfungen und eines Meisterdiploms einer ein-
chßlichen Behandlung in Vereinsversammlungen zu unter-
setzen und uns deren Ergebnis bis Ende September
chndgeben zu wollen. Wir sind bereit, über diese Frage
berufene Referenten zur Verfügung zu stellen.

4. Regelung des Submissionswesens.
Aus ein Referat unseres Zentralvorstandsmitgliedes,

Herrn Kantonsrat A. Schirmer in St. Gallen, faßte die

Jahresversammlung einstimmig folgende Resolution:
„Der Schweizer. Gewerbeverband erachtet die Rege-

"jung des Submissionswesens als einen Teil der sozialen

"strage, deren Lösung nicht nur für den Gewerbestand,
"sondern auch für die Arbeiterschaft und weiterhin für
"bie Gesamtheit von außerordentlicher Bedeutung ist.
"Es wird deshalb von allen Behörden, die öffentliche
"Arbeiten zu vergeben haben, des bestimmtesten erwartet,
"baß eingereichte detaillierte Berechnungen der gewerb-
""chen Organisationen, die dem Grundsatze des ange-
"Offenen Entgelts für Arbeit, Material und Risiken-
"Aufwand entsprechen, als Wegleitung zur Vergebung
"ber Arbeiten betrachtet werden. Angebote, die dem

"Grundsatz dieses angemessenen Entgelts nicht entsprechen,
"llnd grundsätzlich abzulehnen."

Gemäß dem Zwecke dieser Resolution, die wst den

Mündigen Behörden in geeigneter Weise zur Kenntnis
^jchen werden, laden wir die Vorstände der Berufs-
schände ein, Berechnungsstellen einzurichten und Preis-
stse auszustellen, sowie überhaupt dafür besorgt zu sein,

n'm Mitglieder aus Grund einer zweckmäßigen Buch-
ch-ung in Stand gesetzt werden, nach bewährten Regeln

»
Grundsätzen richtig zu kalkulieren, damit die immer

»MZUm Schaden aller Berufsgenossen vorkommenden
îsuàrbietungen verhindert werden könnem

du ^ Sektionsvorstände werden wiederholt aufgefordert,
M Einreichung unserer Mustersubmissionsverordnung

zi ständigen Kantors- und Ortslulstaden für eine
Aéré Oidi m g im Submissionsrersahren besorgt zu sein.

5 Regelung des Zwischenhandels.
Auf eine Anregung der Sektion Richterswil betreffend

die Stellungnahme der Gewerbevereine zu gewissen Arten
des Groß- und Zwischenhandels und zur Einführung
beruflicher Einkaufsgenossenschaften wurde auf Antrag
des Zentralvorstandes folgende Erledigung dieser An-
regung für gut befunden:

„1. Die gleichzeitigen Handelsbeziehungen von Fabri-
„kanten oder Grossisten mit ihren Detailverkäusern und
„deren privater Kundschaft ist als unloyale Konkurrenz
„zu betrachten und zu bekämpfen. Es ist vornehmlich
„Sache der Berufs- oder der lokalen Gewerbeverbände,
„den Verkehr mit solchen Firmen auszumerzen. 2. Über
„den Verkehr mit Firmen, welche Käufe vermitteln, ohne
„selbst Lager in den betreffenden Artikeln zu halten, läßt
„sich keine für alle Fälle zutreffende Regel ausstellen, da
„es in manchen Gewerbezweigen auch Agenturen gibt,
„die in kaufmännisch unanfechtbarer Weise Käufe ver-
„Mitteln, ohne selbst Lager zu halten. Auszuschalten ist
„auch hier jeder nicht reelle Geschäftsbetrieb und jedes
„Hineingreifen der Verkäufer in ein Geschäftsgebiet, das
„mit ihrem besondern Zweige nichts zu tun hat. 2. Be-
„rufliche Einkaufsgenossenschaften sind vor allem dann
„zu empfehlen, wenn sie sich auf den gemeinsamen Ein-
„kauf solcher Roh- und Hilssstosfe beschränken, die im
„betreffenden Gewerbe allgemeine Verwendung finden,
„und wenn sie nur an die Genossenschafter verkaufen —
„nicht aber, wenn sie als Großhändler alle möglichen
„Spezialitäten vertreiben und ihren Geschäftsbetrieb auf
„die gesamte Kundschaft ausdehnen."

Auch diese Fragen sollten im Schoße der Sektionen
noch weiter diskutiert werden. Insbesondere verdient
die Errichtung von Einkaufsgenossenschaften bei den heute
bestehenden Schwierigkeiten der Rohstoffbeschafsung und
der Preisverteuerung aller Produktionsmittel die Be-
achtung der Berufsverbände. Wir sind gerne bereit,
Referenten oder geeignetes Material zur Verfügung zu
stellen.

b. Bekämpfung des Schieber- und Retten-
Handels.

Stach einem Votum unseres Zentralvorstandsmitgliedes,
Herrn Nationalrat Kurer in Solothurn, genehmigte die

Jahresversammlung folgende Resolution:
„Die Jahresversammlung des Schweizer. Gewerbe-

„Verbandes anerkennt als eines der besten Mittel zur Be-
„seitignng der volkswirtschaftlichen Schädigung durch den
„Schieber- und Kettenhandel die Konzessionierung des

„legitimen und reellen Handels in Artikeln des Lebens-
I „und Arbeit!bcdarses für die Zeit der Kncgs- und llbcr-
I „cargsn iiisck ast, okur untcr der cusdnickl ck en Voraus-
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„fftjung, baf; bie Berufsoevöänbe bev einzelnen ein=
„fdjlägigen Branchen gur mafjgebenben 9Jtitarbcit bei
„bei KongeffioiWerteilung Ijerangepgén werben, imb tu
„bei beftinunten ©rwartung, bafj bei Slbbau bei Krieg§=
„wirtfdjaft allgemein uttb ie nach bei Sage bev einzelnen
„iüarenartcn fo balb als möglich eintrete."

biefe geitgemäfje $rage bietet banfbaren Sis=
tüffion§)toff unb wirb allen ©eftionen angelegentlich pr
Behanblttng anempfohlen.

* *
*

Ser Si a h v e s b e r i cf) t pr o 1917 ift nor ber $ahveë=
nerfainmiung ben ©eftionen in beutfcher SluSgabe pge=
[teilt roorben. Sie ©eftiouSoorftänbe werben erfücht
ihn ben SDtitgtiebern in geeigneter SSÖeife gur Kenntnis
gu bringen, ©ine frangöfifcfie SluSgabe ift in Sorberei'
tung unb wirb ben ©eftionen ber romanifctjen ©d)toeig
noct) pgeftetll werben.

Sie „<Scf)mei$erwocE)e", weldje gum erften SEftale im
Svatire 1917 mit beftent ©vfolge burcfjcgefufjrt unb non
nieten unferer ©eftionen. unb tPtitgtieber tatfräftig unter=
ftütjt würbe, foil auch int fommenben fperbfte (5. bis
119. Dftober) in ähnlicher Sßeife, aber nun mit gwei=

wöchentlicher Sauer, wieberholt werben.
©3 erscheint uttS nicht nötig, ben ßmecf unb Stupe it

ber ©chmeijerwodje nochmals ausführlicher erörtern unb
bie bepgtichen Seftrebungen unfern 93erbanbSmitgIiebern
bcfouberS empfehlen gu muffen. §anbelt e§ fiel) buch,
wie jeberntann befannt fein bürfte, um eine ^nftitution,
bie in ber 3eit beS benorftehenben intenfinen Sßirtfchaft§=
fampfes ber nationalen ^robuftion, wie htSbefonbere
unfern ©ewerbe= unb .öanbetStreibenben wertootle Sienfte
leiften wirb unb öeShalb allgemeine ©pmpathie unb bie

Unterftütpng alter ruirtfcf>aftlicE)eir Gräfte oerbiettl.

Bern, ben 15. Quli 1918.

ftiir bie ©ireïtton
beb ©d)tueipr. ©elperhcticrhaubcS,

Ser ißräfibent: Sr. .f). Sfdjumi.
Ser ©efretär: SBerner Krebs.

Sfliraeii UiijalinetfidicnuigsQiijtiilt in l'iipii.
Dbligatorifche Serfichcrmtg.

Prämien für bie Sehrtinge.
Sie $rage ber Berechnung ber BerficherungSprämien

für Sehrlinge hat Slntah gegeben gu Bewerben feitenS
ber Betriebsinhaber, gur Suterbention bon Berufëber»
bänben unb gur ißublifation bon ^eitungSartifefn, in
welchen bie ©ntfeheibe ber Slnftalt ©egenftanb heftiger
Singriffe waren. Sa biefe Bewegung pm gtofeen Seit
auf ben Umftanb prüetpführen ift, bah bie genannten
©ntfeheibe nicht richtig berftanben unb bemgemäh barauS
irrige ©chlüffe gepgen würben, hält bie Slnftalt einige
©rläuterungen für augegeigt.

Dîichtigerweife gewährt ba§ ©efeh ben Sehrtingen
©ntfcfjäbtgungen, bie nicht nach ber geringen Belohnung
berechnet werben, bie fie währenb ihrer Setjrgeit begtehen,
fonbern auf ©runb beS SohneS eines Sirbetterg im Be=
rufe, in beut [ich ber Seljrling auSbilbet. Slrt. 78, ber
umfehreibt, was unter bem Berbienft p berftepen ift,
ber als ©runblage für bie ißrämienberechnung p bienen
hat, beftimmt im bierten Slbfa| wörtlich: „Begog ber
Berficherte am Sage beS Unfalles noch nicht ben Sohn
eines Besicherten mit boller SeiftungSfähigfeit berfetben
Berufsart, fo wirb fein SapreSberbienft bon bem $eit=
punfte an, wo er ohne ben Unfall biefen Sol)n mutmahlich
bepgen hätte, nach biefem berechnet."

1 KRISTALLSPIEGEL |i== in feiner Ausführung, in jeder
gp Schleifart und in jeder Façon mit

vorzüglichem Belag aus eigener j||
Hl Belegerei liefern prompt, ebenso

alle Arten unbelegte, geschliffene und |j|
SE — ungeschliffene —

| KRISTALLGLÄSER §
sowie jede Art Metall - Verglasung
— aus eigener Fabrik —
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Siefe gefeplichen Borfcpriften haben pr $otge,_ bah
bie Berficperuug ber Sehrtinge ber Slnftalt bie gleichen
SluSgaben auferlegt, wie bie Berftcperung ber Slrbeiter,
benn, wenn auch ^ie Sof)nentfchäbigungen geringer fein
werben, fo müffen anberfeits bie SnbalibttätSrenten in
golge beS jungen SllterS ber Sehrlinge währenb einer
biel längeren fjeitbauer auSbegaplt werben, was einem

erhöhten Kapital entfpricht.
Sen Saften, welche bte SeprlingSberficherung ber

Slnftalt auferlegt, müffen notmenbigermeife bie prämiert
entsprechen. Siefe tonnten erhoben werben burch baS

ÜJtittel einer ©rpöpung ber Prämien für bie Slrbeiter,
wenn in allen Betrieben baS Bert)ältniS gwifepen ber gapt
ber Sehrtinge unb berjenigen ber Slrbeiter bag nämliche
wäre. Sie§ ift aber nicht ber ffall. Sötan begegnet

fogar öfters Betrieben, bie woht einen Sealing befdh)äf=

tigen, aber feinen Slrbeiter. Sieg macht bie ©rhebung
einer ißrämie unmöglich, wenn nicht für ben Selfrling
ein angenommener Sohnbetrag feftgefe|t wirb.

Ser BerwaltungSrat ber Slnftalt ift nach reiflich^
Brüfung ber ffrage unb nach grünbltcher Sigfuffion
^itm logifchen ©chiuffe gelangt, bah &er angenommene
Berbienft, welcher bie ©runblage jur Beregnung ber

BerficherungSleiftungeu bilbet, auch als ©ruubtage pc
Berechnung ber Prämien p bienen habe. @t hat ba*

her befchloffeti, bah SahteSberbienft ber Sehrlinge,
welcher atg ©runblage für bie geftfehung ber ißrämiett
bient, ein angenommener Betrag fein foil, ber bem

SahreSberbienft eineg StrbeiterS mit boller Seiftnngë^
fäfjigfeit im nämlichen Berufe entfpricht.

Üöag ift nun unter „boller SeiftungSfähigfeit" p her»

ftet)en? ältan hat behauptet, bah man einen Slrbeiter
erft bann als bei ber Dollen SeiftungSfähigfeit angelangt
betrachten fönne, wenn er ben höchften Sotjnanfah fetneS

Berufes erreicht habe unb bah bempfolge ber ©ntfchetb ber

Slnftalt nichts anbereS bebeute, als bah öie Prämie für
einen Setzling nach bem höchften Sohnanfa^e ber Be^

rufSart berechnet werben müffe. Siefe Behauptung ent=

fteHt gängtich bte Slbfichten ber Slnftalt. 9îte würbe
ber ©ntfchetb beS BerwaltungSrateS bon ihr in biefem
©iune ausgelegt. Sie Sireftton hat bie Slgentitrert
bahin berftänbigt, bah als ©runblage gur Berechnunö
ber Prämien für Sehrlinge berjentge Sohnbetrag am
gufetjen fei, welcher gewöhnlich Don einem Slrbeiter beS

Berufes in ben erften Sahren nach Beenbigitng ber Selp
geit berbient wirb.

Ser BerwaltungSrat ber Slnftalt hat in feiner ©ihtmö
Dom 7. SJtärg biefe fÇrage neuerbingS befproçhen.
ift gum nämlichen ©chluffe gelangt wie früher.
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„sêtzung, daß die Berufsverbände der einzelnen ein-
„schlägigen Branchen zur maßgebenden Mitarbeit bei
„der Konzessionserteilnng herangezogen werden, und in
„der bestimmten Erwartung, daß der Abbau der Kriegs-
„wirtschaft allgemein und fe nach der Lage der einzelnen
„Warenarten so bald als möglich eintrete."

Auch diese zeitgemäße Frage bietet dankbaren Dis-
tüssiousstoff und wird allen Sektionen angelegentlich zur
Behandlung anempfohlen.

H -s-

»

Der I a h res b erich t pro 1917 ist vor der Jahres-
Versammlung den Sektionen in deutscher Ausgabe zuge-
stellt worden. Die Sektionsvorstände werden ersucht,

ihn den Mitgliedern in geeigneter Weise zur Kenntnis
zu bringen. Eine französische Ausgabe ist in Vorberei-
tnng und wird den Sektionen der romanischen Schweiz
noch zugestellt werden.

Die „Schweizerwoche", welche zum ersten Male im
Jahre 1917 mit bestem Erfolge durchgeführt und von
vielen unserer Sektionen und Mitglieder tatkräftig unter-
stützt wurde, soll auch im kommenden Herbste (5. bis

Oktober) in ähnlicher Weise, aber nun mit zwei-
wöchentlicher Dauer, wiederholt werden.

Es erscheint uns nicht nötig, den Zweck und Nutzen
der Schweizerwoche nochmals ausführlicher erörtern und
die bezüglichen Bestrebungen unsern Verbandsmitgliedern
besonders empfehlen zu müssen. Handelt es sich doch,
wie jedermann bekannt sein dürfte, um eine Institution,
die in der Zeit des bevorstehenden intensiven Wirtschafts-
kampfes der nationalen Produktion, wie insbesondere
unsern Gewerbe- und Handelstreibenden wertvolle Dienste
leisten wird und deshalb allgemeine Sympathie und die

Unterstützung aller wirtschaftlichen Kräfte verdient.

Bern, den 15. Juli 1918.

Fill dip Du'ektwn
des Schweizer. Gewerbeverbandes,

Der Präsident: Dr.H. Tschumi.
Der Sekretär: Werner Krebs.

Schweiz. UuMersicheriWMW m Luzern.

Obligatorische Versicherung.

Prämien für die Lehrlinge.
Die Frage der Berechnung der Versicherungsprämien

für Lehrlinge hat Anlaß gegeben zu Beschwerden seitens
der Betriebsinhaber, zur Intervention von Berussver-
bänden und zur Publikation von Zeitungsartikeln, in
welchen die Entscheide der Anstalt Gegenstand heftiger
Angriffe waren. Da diese Bewegung zum großen Teil
aus den Umstand zurückzuführen ist, daß die genannten
Entscheide nicht richtig verstanden und demgemäß daraus
irrige Schlüsse gezogen wurden, hält die Anstalt einige
Erläuterungen für angezeigt.

Richtigerweise gewährt das Gesetz den Lehrlingen
Entschädigungen, die nicht nach der geringen Belohnung
berechnet werden, die sie während ihrer Lehrzeit beziehen,
sondern auf Grund des Lohnes eines Arbeiters im Be-
rufe, in dem sich der Lehrling ausbildet. Art. 78, der
umschreibt, was unter dem Verdienst zu verstehen ist
der als Grundlage für die Prämienberechnung zu dienen
hat, bestimmt im vierten Absatz wörtlich: „Bezog der
Versicherte am Tage des Unfalles noch nicht den Lohn
eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben
Berufsart, so wird sein Jahresverdienst von dem Zeit-
punkte an, wo er ohne den Unfall diesen Lohn mutmaßlich
bezogen hätte, nach diesem berechnet."
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Diese gesetzlichen Vorschriften haben zur Folge, daß
die Versicherung der Lehrlinge der Anstalt die gleichen

Ausgaben auferlegt, wie die Versicherung der Arbeiter,
denn, wenn auch die Lohnentschädigungen geringer sein

werden, so müssen anderseits die Jnvaliditätsrenten in
Folge des jungen Alters der Lehrlinge während einer
viel längeren Zeitdauer ausbezahlt werden, was einem

erhöhten Kapital entspricht.
Den Lasten, welche die Lehrlingsversicherung der

Anstalt auferlegt, müssen notwendigerweise die Prämien
entsprechen. Diese könnten erhoben werden durch das

Mittel einer Erhöhung der Prämien für die Arbeiter,
wenn in allen Betrieben das Verhältnis zwischen der Zahl
der Lehrlinge und derjenigen der Arbeiter das nämliche
wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Man begegnet
sogar öfters Betrieben, die wohl einen Lehrling beschäf-

tigen, aber keinen Arbeiter. Dies macht die Erhebung
einer Prämie unmöglich, wenn nicht für den Lehrling
ein angenommener Lohnbetrag festgesetzt wird.

Der Verwaltungsrat der Anstalt ist nach reiflicher
Prüfung der Frage und nach gründlicher Diskussion
zum logischen Schlüsse gelangt, daß der angenommene
Verdienst, welcher die Grundlage zur Berechnung der

Versicherungsleistungen bildet, auch als Grundlage zur
Berechnung der Prämien zu dienen habe. Er hat da-

her beschlossen, daß der Jahresverdienst der Lehrlinge,
welcher als Grundlage für die Festsetzung der Prämien
dient, ein angenommener Betrag sein soll, der dem

Jahresverdienst eines Arbeiters mit voller Leistungs-
fähigkeit im nämlichen Berufe entspricht.

Was ist nun unter „voller Leistungsfähigkeit" zu ver-
stehen? Man hat behauptet, daß man einen Arbeiter
erst dann als bei der vollen Leistungsfähigkeit angelangt
betrachten könne, wenn er den höchsten Lohnansatz seines
Beruses erreicht habe und daß demzufolge der Entscheid der

Anstalt nichts anderes bedeute, als daß die Prämie für
einen Lehrling nach dem höchsten Lohnansatze der Be-

rufsart berechnet werden müsse. Diese Behauptung ent-

stellt gänzlich die Absichten der Anstalt. Nie wurde
der Entscheid des Verwaltungsrates von ihr in diesem

Sinne ausgelegt. Die Direktion hat die Agenturen
dahin verständigt, daß als Grundlage zur Berechnung
der Prämien für Lehrlinge derjenige Lohnbetrag an-
zusetzen sei, welcher gewöhnlich von einem Arbeiter des

Berufes in den ersten Jahren nach Beendigung der Lehr-
zeit verdient wird.

Der Verwaltungsrat der Anstalt hat in seiner Sitzung
vom 7. März diese Frage neuerdings besprochen. Er
ist zum nämlichen Schlüsse gelangt wie früher. Er
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